
Auf der Präsidialratssitzung im Septem-

ber stimmten die Mitglieder des Präsi-

dialrates der vom Präsidium vorgeschla-

genen BVK-Compliance-Vorschrift ein- 

stimmig zu. Unser Code of Conduct 

schreibt die Leitlinien zur ordentlichen 

und gesetzeskonformen Berufsaus-

übung unter Berücksichtigung der Tu-

genden eines Ehrbaren Kaufmanns fest. 

Mit diesem Verhaltenskodex machen 

wir insbesondere gegenüber der interes-

sierten Öffentlichkeit deutlich, wie wir 

uns das neue Berufsbild des künftigen 

Versicherungsvermittlers vorstellen. 

Um sich beim Wettbewerb im 

Markt der Versicherungsvermittlung 

erfolgreich zu behaupten, gehen wir 

in unserer künftigen Berufsbilddefi-

nition von drei strategischen Erfolgs-

faktoren aus:

Qualifikation ■  durch eine sehr gute 

Aus- und insbesondere nachhaltige 

Weiterbildung

Unternehmertum ■  für ein selbstbe-

wusstes kaufmännisches Auftreten

Ehrbares Handeln ■  (nachhaltiges 

Wirtschaften) nach den Tugenden 

eines Ehrbaren Kaufmanns

Diese Eckpfeiler unserer künftigen 

Berufsausübung kommunizieren wir 

ab sofort intensiv im Markt und in der 

Öffentlichkeit (s. Seite 362 ff.). 

Der BVK ist Initiator und Träger der 

größten Brancheninitiative der letzten 

Jahre: „gut beraten“ und hat sich hier 

massiv für eine Ausweitung der Weiter-

bildungsaktivitäten der deutschen Ver-

sicherungsvermittler eingesetzt (vgl.  

VersVerm 05/13, Seite 182 und Vers-

Verm 09/13, Seite 320).

Wir sind der Auffassung, dass so-

wohl für die Vermittler in der Exklu-



sivität als auch im Markt der Makler 

und Mehrfachagenten der unterneh-

merisch agierende Vermittler hervor-

ragende Zukunftschancen hat. Die 

Unternehmerkompetenz erlangt mitt-

lerweile im Alltag vieler Betriebe eine 

große Bedeutung. 

Mit den Tugenden des Ehrbaren 

Kaufmanns reklamiert der Vermittler 

selbstbewusst sein Interesse an einer 

auf Langfristigkeit hin ausgerichteten 

Geschäftsbeziehung zum Kunden. 

Dazu steht den deutschen Vermittlern 

der Verein Ehrbare Versicherungs-

kaufleute e.V. (VEVK) als anerkannte 

Institution zur Verfügung. Ergreifen 

auch Sie die Chance, Ihren Kunden 

und der Öffentlichkeit deutlich zu 

machen, für welche Tugenden Sie im 

Geschäftsalltag stehen. Den BVK-

Vermittlern sind kurzfristige Provisi-

ons- oder Courtageinteressen fremd. 

Sie arbeiten gut beleumundet in ihrem 

Kundenkreis und wirken im öffentli-

chen Ansehen weit darüber hinaus. 

BVK-Mitglieder qualifizieren sich 

durch die BVK-Compliance (s. Kas-

ten rechts). Der GDV akzeptiert die 

BVK-Compliance-Vorschrift. Versiche-

rungsvermittler, die nicht Mitglied im 

BVK sind, müssen sich in Zukunft eine 

eigene Compliance-Vorschrift geben. 

Dazu kann eine Verhaltensvorschrift 

des eigenen Unternehmens herangezo-

gen werden. Auf dem diesjährigen Spit-

zentreffen des BVK mit den Vorständen 

der Vertretervereinigungen im Arbeits-

kreis Vertretervereinigungen der Deut-

schen Assekuranz e.V. (AVV) haben wir 

den anwesenden Vertretervereinigun-

gen empfohlen, die BVK-Compliance 

als Grundlage zur künftigen Compli-

ance in ihrer Organisation heranzuzie-

hen. Makler und Mehrfachagenten, die 

ohne Verbandszugehörigkeit im Markt 

aktiv sind, müssen für ihre künftige 

Berufsausübung selbst einen Code of 

Conduct zu Grunde legen. Auch hier 

nehmen wir – an dieser Stelle gemein-

sam mit dem geschäftsführenden Prä-

sidiumsmitglied des VDVM, Dr. Hans-

Georg Jenssen – Verantwortung für 

den gesamten Berufsstand der unab-

hängigen Versicherungsvermittler im 

deutschen Markt wahr und haben uns 

mit den Kollegen im VDVM auf einen 

Basic Code of Conduct zur Compliance 

verständigt. In der Oktoberausgabe 

der Zeitschrift AssCompact wurde auf 

Seite 142 der Text dazu veröffentlicht 

und vom Autor dieses Artikels, der die 

Verhandlungen dazu mit dem VDVM 

führte, kommentiert. 

Wer in Zukunft ohne eine ent-

sprechende Verhaltensvorschrift tätig 

wird, wird nach dem Willen der Ver-

sicherer keine Zusammenarbeit mit 

einem Versicherer aufnehmen oder 

fortsetzen können. Da die Einhaltung 

des Verhaltenskodex für den Vertrieb 

auf Versicherer-Seite durch unab-

hängige Wirtschaftsprüfer mit einem 

Testat belegt werden muss, erwarten 

wir eine ernsthafte Umsetzung dieses 

Themas im deutschen Markt. Der BVK 

gestaltet hier die Zukunft des Versiche-

rungsvertriebs in führender Rolle aktiv 

mit. ■


